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(4) Die durch die Tätigkeit der Mindestlohnkommission und der
Geschäftsstelle anfallenden Kosten trägt der Bund.

Abschnitt 2
Zivilrechtliche Durchsetzung

§ 13 Haftung des Auftraggebers

Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Er-
bringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, haftet für die
Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers
oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer be-
auftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestlohns an Arbeitneh-
merinnen oder Arbeitnehmer nach § 1 Absatz 1 wie ein Bürge, der
auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Die Haftung nach
Satz 1 entfällt, wenn der Unternehmer nachweist, dass er weder po-
sitive Kenntnis noch grob fahrlässige Unkenntnis davon hatte, dass
der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns
nicht nachkommt.

Abschnitt 3
Kontrolle und Durchsetzung durch staatliche Behörden

§ 14 Zuständigkeit

Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers
nach § 20 sind die Behörden der Zollverwaltung zuständig.

§ 15 Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und 
anderer Behörden; Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass
1. die dort genannten Behörden auch Einsicht in Arbeitsverträge,

Niederschriften nach § 2 des Nachweisgesetzes und andere Ge-
schäftsunterlagen nehmen können, die mittelbar oder unmittel-
bar Auskunft über die Einhaltung des Mindestlohns nach § 20
geben, und

2. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zur
Mitwirkung Verpflichteten diese Unterlagen vorzulegen haben.
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§ 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 19 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes finden entsprechende Anwendung.

§ 16 Meldepflicht

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der eine Arbeitnehme-
rin oder einen Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmer in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen im
Anwendungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt, ist verpflichtet,
vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung eine schriftliche An-
meldung in deutscher Sprache bei der zuständigen Behörde der
Zollverwaltung nach Absatz 6 vorzulegen, die die für die Prüfung
wesentlichen Angaben enthält. Wesentlich sind die Angaben über
1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der

von ihm im Geltungsbereich dieses Gesetzes beschäftigten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung,
3. den Ort der Beschäftigung,
4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterla-

gen bereitgehalten werden,
5. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die

Anschrift in Deutschland der oder des verantwortlich Handeln-
den und

6. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in
Deutschland einer oder eines Zustellungsbevollmächtigten, so-
weit diese oder dieser nicht mit der oder dem in Nummer 5 ge-
nannten verantwortlich Handelnden identisch ist.
Änderungen bezüglich dieser Angaben hat der Arbeitgeber im

Sinne des Satzes 1 unverzüglich zu melden.
(2) Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine Versicherung beizu-

fügen, dass er die Verpflichtungen nach § 20 einhält.
(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im Ausland eine Arbeitneh-

merin oder einen Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung einem Entleiher, hat der
Entleiher in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 vor Beginn jeder Werk-
oder Dienstleistung der zuständigen Behörde der Zollverwaltung
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eine schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache mit folgenden
Angaben zuzuleiten:
1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der

überlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. den Beginn und die Dauer der Überlassung,
3. den Ort der Beschäftigung,
4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterla-

gen bereitgehalten werden,
5. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in

Deutschland einer oder eines Zustellungsbevollmächtigten des
Verleihers,

6. den Familiennamen, den Vornamen oder die Firma sowie die An-
schrift des Verleihers.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Der Entleiher hat der Anmeldung eine Versicherung des Ver-

leihers beizufügen, dass dieser die Verpflichtungen nach § 20 ein-
hält.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen,
1. dass, auf welche Weise und unter welchen technischen und orga-

nisatorischen Voraussetzungen eine Anmeldung, eine Ände-
rungsmeldung und die Versicherung abweichend von Absatz 1
Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 elektro-
nisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine Änderungsmeldung aus-
nahmsweise entfallen kann, und

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht oder abgewandelt werden
kann, sofern die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Rahmen einer regelmäßig wiederkehrenden Werk- oder
Dienstleistung eingesetzt werden oder sonstige Besonderheiten
der zu erbringenden Werk- oder Dienstleistungen dies erfordern.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsver-

ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die zuständige Be-
hörde nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 bestimmen.
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§ 17 Erstellen und Bereithalten von Dokumenten

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nach § 8 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch oder in den
in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigt, ist ver-
pflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spätestens bis zum Ablauf
des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalenderta-
ges aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei
Jahre beginnend ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeit-
punkt aufzubewahren. Satz 1 gilt entsprechend für einen Entleiher,
dem ein Verleiher eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeits-
leistung überlässt. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse
nach § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 haben die für die Kon-
trolle der Einhaltung der Verpflichtungen nach § 20 in Verbindung
mit § 2 erforderlichen Unterlagen im Inland in deutscher Sprache
für die gesamte Dauer der tatsächlichen Beschäftigung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieses Geset-
zes, mindestens für die Dauer der gesamten Werk- oder Dienstleis-
tung, insgesamt jedoch nicht länger als zwei Jahre, bereitzuhalten.
Auf Verlangen der Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am Ort
der Beschäftigung bereitzuhalten.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Ver-
pflichtungen des Arbeitgebers nach § 16 und den Absätzen 1 und 2
hinsichtlich der Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern oder der Wirtschaftsbereiche oder den Wirtschaftszweigen
einschränken oder erweitern.

§ 18 Zusammenarbeit der in- und ausländischen Behörden

(1) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten die zuständi-
gen örtlichen Landesfinanzbehörden über Meldungen nach § 16
Absatz 1 und 3.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung und die übrigen in § 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden dürfen
nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften auch mit



beck-shop.de 

143

II. Gesetzentwurf

Behörden anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten, die diesem Gesetz
entsprechende Aufgaben durchführen oder für die Bekämpfung il-
legaler Beschäftigung zuständig sind oder Auskünfte geben kön-
nen, ob ein Arbeitgeber seine Verpflichtungen nach § 20 erfüllt. Die
Regelungen über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen blei-
ben hiervon unberührt.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten das Gewerbe-
zentralregister über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen nach
§ 21 Absatz 1 bis 3, sofern die Geldbuße mehr als zweihundert Euro
beträgt.

§ 19 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Be-
werberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur
nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausge-
schlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 mit einer
Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt
worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage
kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung im
Sinne des Satzes 1 besteht.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrig-
keiten nach § 21 zuständigen Behörden dürfen öffentlichen Auf-
traggebern nach § 98 Nummer 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen und solchen Stellen, die von öffentli-
chen Auftraggebern zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse
oder Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisse führen, auf Ver-
langen die erforderlichen Auskünfte geben.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen
ihrer Tätigkeit beim Gewerbezentralregister Auskünfte über rechts-
kräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit
nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen
für einen Ausschluss nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle einer
Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffentliche
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Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Ge-
werbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro fordert der öf-
fentliche Auftraggeber nach Absatz 2 für die Bewerberin oder den
Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zu-
schlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
nach § 150a der Gewerbeordnung an.

(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist die Bewerberin
oder der Bewerber zu hören.

§ 20 Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des Mindestlohns

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren
im Inland beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein
Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns nach § 1 Ab-
satz 2 spätestens zu dem in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genann-
ten Zeitpunkt zu zahlen.

§ 21 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet
oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grund-
stücks oder Geschäftsraums nicht duldet,

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig übermittelt,

4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmel-
dung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig zuleitet,

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3
Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig macht,
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6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,

7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei
Jahre aufbewahrt,

8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält
oder

9. entgegen § 20 das dort genannten Arbeitsentgelt nicht oder nicht
rechtzeitig zahlt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in

erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer ei-
nen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrläs-
sig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht

rechtzeitig zahlt oder
2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachun-

ternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Ar-
beitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1

Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten
Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes
und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen
Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach
§ 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behör-
den gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



beck-shop.de 

146

Anhang

Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 22 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne des § 26 des Berufsbil-
dungsgesetzes gelten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Sinne dieses Gesetzes. Nicht unter den Anwendungsbereich des
Gesetzes fallen Praktikantinnen und Praktikanten, die
1. ein Praktikum verpflichtend im Rahmen einer Schul-, Ausbil-

dungs- oder Studienordnung leisten,
2. ein Praktikum von bis zu sechs Wochen zur Orientierung für eine

Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten,
3. ein Praktikum von bis zu sechs Wochen begleitend zu einer Be-

rufs- oder Hochschulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein
solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden be-
standen hat oder

4. an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch teilnehmen.
(2) Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 des Jugendarbeits-

schutzgesetzes ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten nicht
als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Geset-
zes.

(3) Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung von zu
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen.

(4) Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, die unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung langzeitar-
beitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch wa-
ren, gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Monaten der
Beschäftigung nicht. Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden
Körperschaften zum 1. Januar 2017 darüber zu berichten, inwieweit
die Regelung nach Satz 1 die Wiedereingliederung von Langzeitar-
beitslosen in den Arbeitsmarkt gefördert hat, und eine Einschätzung
darüber abzugeben, ob diese Regelung fortbestehen soll.

§ 23 Evaluation

Dieses Gesetz ist im Jahr 2020 zu evaluieren.


